
Ordnung für das Netzwerk 60+ im Kirchenbezirk Neuenbürg 

 

1. Zielsetzung 

Das Netzwerk 60+ ist auf Anregung des Demographie-Prozesses im Kirchenbezirk 

Neuenbürg im Jahr 2018 entstanden.  

1.1 Das Netzwerk 60+ unterstützt, fördert, reflektiert, inspiriert und vernetzt die 

Seniorenarbeit der Kirchengemeinden im Kirchenbezirk. Es macht selbst keine 

Seniorenarbeit. 

1.2 Das Netzwerk 60+ tritt ein für die Interessen von Gruppen, Vereinen und 

Projekten, die in den Kirchengemeinden mit und für Menschen ab 60 Jahren 

arbeiten.  

1.3 Das Netzwerk 60+ fördert das Verständnis und die Begegnung der Generationen 

untereinander.  

 

2. Aufgaben 

2.1 Das Netzwerk 60+ organisiert den Austausch über bestehende Arbeit in den 

Kirchengemeinden und vernetzt die Verantwortlichen der örtlichen Seniorenarbeit. 

2.2 Das Netzwerk 60+ ist ein „think-tank“. Es reflektiert relevante gesellschaftliche 

Entwicklungen und bestehende kirchliche Angebote der Seniorenarbeit. Es sammelt, 

dokumentiert und kommuniziert Konzepte, Ideen, Entwürfe, z.B.  

- einen Themen- und (lokalen) Referentenpool 
- Überblick über wesentliche Arbeitshilfen 
- … 

2.3 Das Netzwerk 60+ organisiert geeignete Fortbildungen für örtliche 

Mitarbeiter/innen im Bereich der Seniorenarbeit. 

2.4 Das Netzwerk 60+ organisiert einen jährlichen Mitarbeitertag zur 

Beziehungspflege. 

2.5 Das Netzwerk 60+ erarbeitet und sammelt Konzepte für eine moderne, 

partizipative, milieuorientierte Seniorarbeit der „jungen Alten“ von 60 bis 75 Jahren. 

2.6 Das Netzwerk 60+ begleitet und berät engagierte Ehren- und Hauptamtliche in 

den Kirchengemeinden.  

2.7 Das Netzwerk 60+ unterstützt Kirchengemeinden projektorientiert.  

2.8 Das Netzwerk 60+ hält Kontakt zur landeskirchlichen LAGES. 

2.9 Das Netzwerk 60+ arbeitet in der Bezirkssynode mit.  

 

 

 



3. Auftrag 

Das Netzwerk 60+ arbeitet im Auftrag des Kirchenbezirks Neuenbürg. Seine 

Mitglieder werden von der Bezirkssynode beauftragt. 

 

4. Zusammensetzung 

4.1 Das Netzwerk 60+ setzt sich aus 7 bis 10 Mitgliedern zusammen. Die Mitglieder 

sind ehrenamtlich tätig. 

4.2 Jeder der fünf Distrikte im Kirchenbezirk soll im Netzwerk 60+ vertreten sein. 

4.3 Das Netzwerk 60+ wird durch eine hauptamtliche Mitarbeiterin oder einen 

hauptamtlichen Mitarbeiter unterstützt. Er oder sie ist stimmberechtigtes Mitglied im 

Netzwerk 60+. 

4.4 Die Mitglieder werden von der Bezirkssynode gewählt. 

 

5. Arbeitsweise 

5.1 Das Netzwerk 60+ wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bzw. eine 

Vorsitzende auf 3 Jahre. Eine Wiederwahl ist möglich.  

5.2 Jedes Mitglied des Netzwerk 60+ übernimmt einen Arbeitsschwerpunkt bzw. eine 

Ressortverantwortung. 

5.3 Das Netzwerk 60+ trifft sich zu ca. fünf Sitzungen im Jahr. Zu den Sitzungen wird 

rechtzeitig durch den Vorsitzenden eingeladen. Über die Sitzungen wird ein Protokoll 

erstellt. 

5.4. Das Netzwerk 60+ beschließt mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder.  

5.5 Das Netzwerk 60+ schlägt dem KBA zwei Vertreter für die LAGES vor.  

5.6 Das Netzwerk 60+ schlägt dem Dekan einen Vertreter für den Leitungskreis der 

Erwachsenenbildung vor.  

5.7 Das Netzwerk 60+ informiert Bezirkssynode, KBA und Dekan in geeigneter 

Weise über seine Arbeit. 

 

6. Finanzen 

Der Kirchenbezirk stellt zur Erfüllung der Aufgaben des Netzwerk 60+ Mittel über 

dessen Haushalt zur Verfügung. 

 

7. Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt durch Beschluss des KBA am 7. Juni 2018 in Kraft.  


